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Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
 
 
 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Kristian Ronneburg (Die Linke) 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
A n t w o r t 
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/15097 
vom 22. Mai 2018 
über Barrierefreiheit auf U-Bahnhöfen  
 

 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständig-
keit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre 
Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Berliner Verkehrsbetriebe, Anstalt des 
öffentlichen Rechts (BVG) um Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener 
Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurde. 
 
 
Frage 1: 
 
Welche U-Bahnhöfe verfügen aktuell nicht über einen Aufzug? Wann werden diese Bahnhöfe mit Aufzügen 
ausgestattet werden können? 

 
Antwort zu 1: 
 
Aktuell sind 118 U-Bahnhöfe stufenlos mit Aufzügen oder Rampen erschlossen. Vor dem 
Hintergrund, dass der nicht barrierefreie U-Bahnhof Französische Straße (U6) mit der 
Inbetriebnahme des neuen, barrierefreien U-Bahnhofs Unter den Linden (U5) geschlossen 
wird, müssen rechnerisch noch 54 U-Bahnhöfe (172-118=54) mit Aufzügen ausgestattet 
werden. 
 
Da an einem einzelnen U-Bahnhof teilweise mehr als nur ein Aufzug erforderlich ist (z.B. 
bei Seitenbahnsteigen oder an Umsteigebahnhöfen), sind in der nachfolgenden 
Aufzählung der geplanten Maßnahmen einzelne Bahnhöfe mehrmals aufgezählt. 
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Die BVG teilt hierzu Folgendes mit: 
„Die BVG arbeitet mit Hochdruck daran, das gemeinsame Ziel der vollständigen 
Barrierefreiheit aller noch verbleibenden 54 U-Bahnhöfe zeitnah/bis 2020 zu erreichen. 
 
Für alle noch zu errichteten Aufzugsanlagen sind bereits mindestens vorbereitende 
Maßnahmen getroffen worden. Entweder befinden sich die Aufzüge bereits im Bau, kurz 
vor der Bauphase oder in der Planungs- bzw. Genehmigungsphase. 
Die konkreten Umsetzungstermine hängen in vielen Fällen von externen Faktoren, wie 
z.B. der Dauer der Genehmigungsverfahren, Auflagen aus dem Brandschutz und dem 
Denkmalschutz, verkehrlichen Maßnahmen während der Bauzeit, den Vergabeverfahren 
sowie den verfügbaren Kapazitäten der Baufirmen ab. Hierdurch können Verschiebungen 
zwischen den Jahresplanungen entstehen.  
 
Zurzeit sehen wir voraussichtlich die folgenden Fertigstellungs-Termine vor: 
 
Im Jahr 2018 werden nach derzeitigen Planungen die folgenden Bahnhöfe mit einem 
Aufzug ausgestattet:  
 
 Kurfürstenstraße (U1) 
 Rüdesheimer Platz (U3) 
 Oskar-Helene-Heim (U3) 
 Freie Universität (Thielplatz) (U3) 
 Podbielskiallee (U3) 
 Viktoria-Luise-Platz (U4) 
 Adenauerplatz (U7) 
 Blissestraße (U7) 
 Parchimer Allee (U7) 
 Jakob-Kaiser-Platz I (U7) 
 Karl-Marx-Straße (U7) 
 Halemweg (U7) 
 Nauener Platz (U9) 
 Friedrich-Wilhelm-Platz (U9) 
 
In den Jahren 2019 bis 2020 werden nach derzeitigen Planungen die folgenden Bahnhöfe 
mit einem Aufzug ausgestattet: 
 
 Möckernbrücke I (U1) 
 Schlesisches Tor I + II (U1) 
 Görlitzer Bahnhof (U1) 
 Möckernbrücke II (U1) 

Sophie-Charlotte-Platz I (U2) 
 Ernst-Reuter Platz I + II (U2) 
 Hausvogteiplatz (U2) 
 Sophie-Charlotte Platz II (U2) 
 Neu Westend (U2) 
 Kaiserdamm I + II (U2) 
 Klosterstraße (U2) 
 Rosa-Luxemburg-Platz (U2) 

Augsburger Straße (U3) 
Spichernstraße (U3) 
Rathaus Schöneberg (U4) 
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 Bayerischer Platz (U4) 
 Platz der Luftbrücke I (U6) 
 Alt-Tempelhof (U6) 
 Platz der Luftbrücke II (U6) 
 Westphalweg (U6) 

Seestraße I (U6) 
 Eisenacher Straße (U7) 
 Altstadt Spandau (U7) 
 Bayerischer Platz (U7) 
 Grenzallee (U7) 
 Gneisenaustraße (U7) 
 Rohrdamm (U7) 
 Zwickauer Damm (U7) 
 Konstanzer Straße (U7) 
 Jakob-Kaiser Platz II (U7) 
 Mierendorffplatz (U7) 
 Paulsternstraße (U7) 

Residenzstraße (U8) 
 Schönleinstraße (U8) 
 Franz-Neumann-Platz (U8) 
 Heinrich-Heine Straße (U8) 
 Moritzplatz (U8) 
 Pankstraße (U8) 
 Weinmeisterstraße (U8) 
 Birkenstraße (U9) 
 Schloßstraße I (U9) 

Güntzelstraße (U9) 
 Spichernstraße (U9) 
 Schloßstraße II (U9) 
 
Einige wenige Bahnhöfe werden - vor dem Hintergrund komplexer bautechnischer 
Lösungen und/oder zur Eintaktung in laufende Baumaßnahmen und damit Vermeidung 
von Doppelsperrungen - voraussichtlich erst in 2021/2022 mit einem Aufzug ausgestattet. 
Dies betrifft die folgenden Bahnhöfe: 
 
 Deutsche Oper (U2) 
 Holzhauser Straße (U6) 
 Borsigwerke (U6) 
 Seestraße II (U6) 
 Möckernbrücke I+II (U7)“ 
 
 
Frage 2: 
 
Welche U-Bahnhöfe sind bisher nur über eine Rampe barrierefrei zu erreichen? Wann werden dort 
nachträglich Aufzüge angebracht werden können? 

 
Antwort zu 2: 
 
Die BVG teilt hierzu Folgendes mit: 
„Die folgenden U-Bahnhöfe auf der U-Bahnlinie 5 sind nur mit einer Rampe stufenlos 
erreichbar: 
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 Biesdorf-Süd 
 Elsterwerdaer Platz 
 Wuhletal 
 Kaulsdorf-Nord 
 Cottbusser Platz 
 Hellersdorf 
 Louis-Lewin-Straße 
 Hönow 
 
Entsprechend der Vorgaben der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
und der Prioritätenlisten der Arbeitsgruppe „Bauen und Verkehr - barrierefrei“ für den 
Aufzugseinbau in Berliner U-Bahnhöfen sind diese Bahnhöfe nicht Teil des aktuellen, vom 
Senat finanzierten, Aufzugsprogramms. Danach hat der barrierefreie Ausbau der U-
Bahnhöfe, die bisher gar nicht stufenlos erreichbar sind, Priorität. 
 
Der Wunsch, auch diese U-Bahnhöfe möglichst schnell mit Aufzügen auszustatten, ist gut 
nachvollziehbar, wird jedoch erst nach Abschluss des Aufzugsprogramms umgesetzt 
werden können.“ 
 
 
Frage 3: 
 
Welche U-Bahnhöfe verfügen bisher nicht über ein Blindenleitsystem? Wann ist an diesen Bahnhöfen 
konkret mit einer Realisierung zusätzlicher Leitsysteme zu rechnen? 

 
Antwort zu 3: 
 
Die BVG teilt hierzu Folgendes mit: 
„Zurzeit sind bereits mehr als 2/3 der Berliner U-Bahnhöfe mit einem Blindenleitsystem 
ausgestattet. 
 
Auf den folgenden U-Bahnhöfen werden im Zuge des barrierefreien Ausbaus in den 
nächsten Jahren noch Blindenleitsysteme eingebaut: 
 
 Möckernbrücke (U1/U7) 
 Senefelderplatz (U2) 
 Rosa-Luxemburg-Platz (U2) 
 Klosterstraße (U2) 
 Hausvogteiplatz (U2) 
 Mohrenstraße (U2) 
 Zoologischer Garten (U2) 
 Deutsche Oper (U2) 
 Bismarckstraße (U2) 
 Sophie-Charlotte-Platz (U2) 
 Kaiserdamm (U2) 
 Neu Westend (U2) 
 Augsburger Straße (U3) 
 Spichernstraße (U3/U9) 
 Heidelberger Platz (U3) 
 Bayerischer Platz (U4/U7) 
 Biesdorf-Süd (U5) 
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 Elsterwerdaer Platz (U5) 
 Wuhletal (U5) 
 Kaulsdorf-Nord (U5) 
 Cottbusser Platz (U5) 
 Hellersdorf (U5) 
 Louis-Lewin-Straße (U5) 
 Hönow (U5) 
 Kurt-Schumacher-Platz (U6) 
 Seestraße (U6) 
 Hallesches Tor (U6) 
 Platz der Luftbrücke (U6) 
 Alt-Tempelhof (U6) 
 Ullsteinstraße (U6) 
 Westphalweg (U6) 
 Alt-Mariendorf (U6) 
 Altstadt Spandau (U7) 
 Paulsternstraße (U7) 
 Rohrdamm (U7) 
 Halemweg (U7) 
 Mierendorffplatz (U7) 
 Konstanzer Straße (U7) 
 Eisenacher Straße (U7) 
 Yorckstraße (U7) 
 Gneisenaustraße (U7) 
 Lipschitzallee (U7) 
 Zwickauer Damm (U7) 
 Paracelsus-Bad (U8) 
 Residenzstraße (U8) 
 Franz-Neumann-Platz (U8) 
 Pankstraße (U8) 
 Schönleinstraße (U8) 
 Birkenstraße (U9) 
 Hansaplatz (U9) 
 Güntzelstraße (U9) 
 Friedrich-Wilhelm-Platz (U9) 
 Schloßstraße (U9)“ 
 
 
 
Berlin, den 01.06.2018 
 
 
In Vertretung 
Jens-Holger Kirchner 
Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
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